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An unsere Mandanten und Interessenten 
der monatlichen Mandanteninformation 

30.09.2009 

 
Wichtige Informationen für Sie als Mandant / Steuerbürger 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung 
informieren. 
 
Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 
 Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Oktober und November 2009 

Grundstückseigentümer 
 Instandsetzungsaufwendungen in der Selbstnutzungsphase keine Werbungskosten 
 Balkone, Dachterrassen und Loggien können bis zur Hälfte der Wohnfläche 

zugerechnet werden 

Unternehmer 
 Leistungen einer Praxisausfallversicherung nach einem Unfall sind nicht zu versteuern 
 Auswirkungen einer erteilten Lastschriftermächtigung für Umsatzsteuer-Vorauszahlung 

auf die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
 Fortführung des Betriebs bei Betriebsverpachtung 
 Gewerbesteuerfreibetrag kann durch Gründung von mehreren stillen Gesellschaften 

nicht ohne hinreichende sachliche Abgrenzung vervielfältigt werden 

Umsatzsteuer 
 Betreuung, Schulung und Überwachung von nachgeordneten selbstständigen 

Vermittlern kann umsatzsteuerfreie Vermittlungsleistung sein 
 Guter Glaube beim Vorsteuerabzug im Steuerfestsetzungsverfahren nicht geschützt 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
 Umlagezahlungen an Zusatzversorgungseinrichtung als Arbeitslohn 
 Auszahlung eines Versorgungsguthabens als steuerpflichtiger Arbeitslohn 
 Gleichbehandlung bei Lohnerhöhungen 

Sonstiges 
 Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz: Aufbewahrungspflicht ausgedehnt 
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Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder 
senden Sie eine E-Mail. 
 
S t e u e r k a n z l e i  
      Mario Marques



 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Oktober und November 2009 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.10.20091 10.11.20092 

Umsatzsteuer 12.10.20093 10.11.20094 

15.10.2009 13.11.2009 Ende der Schonfrist  
 Überweisung5 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck6 

9.10.2009 6.11.2009 

Gewerbesteuer Entfällt 16.11.2009 

Grundsteuer Entfällt 16.11.2009 

Ende der Schonfrist  
 Überweisung 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck6 

Entfällt 

 

Entfällt 

19.11.2009 

 

13.11.2009 

   

Sozialversicherung7 28.10.2009 26.11.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die 
Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 
mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.10./24.11.2009) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER 

Instandsetzungsaufwendungen in der Selbstnutzungsphase keine 
Werbungskosten 

Einem Ehepaar gehörte eine Eigentumswohnung, die es 2007 selbst nutzte und ab 2008 
vermietete. Während der Zeit der Selbstnutzung, also im Jahr 2007, ließ es einen neuen 
Heizkessel einbauen. Die Kosten wollte es als vorab entstandene Werbungskosten bei 
den Vermietungseinkünften geltend machen. 

Das lehnte der Bundesfinanzhof ab. Vorab entstehende Werbungskosten können nur 
berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang 

 



 

zwischen Aufwendungen und Einkunftsart besteht. Dieser fehlte hier, weil der neue 
Heizkessel auch fast ein Jahr privat genutzt wurde. 

Balkone, Dachterrassen und Loggien können bis zur Hälfte der Wohnfläche 
zugerechnet werden 
Mietparteien stritten darüber, ob zwei zu einer Wohnung gehörende Dachterrassen in die 
Wohnfläche jeweils mit einem Viertel oder mit der Hälfte ihrer Grundfläche einzurechnen 
sind. Im Mietvertrag war die Wohnungsgröße mit 120 qm angegeben, wobei die 
Terrassen darin mit der Hälfte der Fläche berücksichtigt worden sind. Der Mieter wollte 
die Terrassenflächen nur mit einem Viertel ihrer Grundfläche berücksichtigt wissen. Die 
Wohnung sei seiner Ansicht nach daher um ca. 15 % kleiner als im Mietvertrag 
vereinbart und weise somit einen Mangel auf, der zur Mietminderung berechtige. 

Der Bundesgerichtshof vertritt die Ansicht, dass in Fällen, in denen die Parteien keine 
Vereinbarungen hinsichtlich der Berücksichtigung von Freiflächen getroffen haben, nach 
der Wohnflächenverordnung Balkone, Loggien, Dachgärten und gedeckte Freisitze bei der 
Wohnflächenberechnung bis zur Hälfte ihrer Grundfläche berücksichtigt werden. Eine 
Ausnahme hiervon lässt das Gericht nur bei einer anderen ortsüblichen 
Berechnungsweise zu. Zur Klärung dieser Tatsachenfrage wurde das Verfahren an die 
Vorinstanz zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen. 

UNTERNEHMER 

Leistungen einer Praxisausfallversicherung nach einem Unfall sind nicht zu 
versteuern 
Eine Ärztin hatte eine Praxisausfallversicherung abgeschlossen. Leistungen aus der 
Versicherung waren fällig, wenn die Versicherungsnehmerin einen Unfall erleiden oder die 
Praxis unter Quarantäne gestellt würde. Die Versicherungsprämien wurden als 
Betriebsausgaben erfasst. 

Nachdem die Ärztin einen Unfall erlitten hatte, erhielt sie erhebliche 
Versicherungsleistungen, die sie nicht als Einnahmen in ihrer Gewinnermittlung erfasste. 
Das zuständige Finanzamt rechnete die Versicherungsleistungen zu den Einkünften aus 
selbständiger Arbeit. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Leistungen aus einer 
Praxisausfallversicherung nicht der Einkommensteuer unterliegen, wenn sie durch einen 
Unfall verursacht worden sind. Dagegen sind Leistungen, die auf Grund einer behördlich 
verordneten Quarantäne und/oder wegen Brand, Sturm oder Einbruch entstehen, 
betrieblich verursacht und als Betriebseinnahmen zu erfassen. 

Beiträge für eine Praxisausfallversicherung sind dementsprechend nicht in vollem Umfang 
als Betriebsausgaben abzugsfähig, sondern im Verhältnis aufzuteilen. 

Auswirkungen einer erteilten Lastschriftermächtigung für Umsatzsteuer-
Vorauszahlung auf die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor Beginn oder 
kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie gehören, zu- bzw. 
abgeflossen sind, gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen bzw. abgeführt. Als kurze 
Zeit gilt i. d. R. ein Zeitraum von 10 Tagen. 

Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass diese Regelung auch für bestimmte 
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen gilt, die für das vorangegangene Kalenderjahr geschuldet 
und zu Beginn des Folgejahres gezahlt werden. 

Die Oberfinanzdirektion Rheinland weist darauf hin, dass bei erteilter 
Lastschriftermächtigung, fristgerechter Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung und 
hinreichender Deckung des Bankkontos die Zahlung im Zeitpunkt der Fälligkeit (i. d. R. 
der 10. eines Monats) erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn das Finanzamt den Betrag 
erst später einzieht. 

Beispiel: Bei einem Unternehmer, der seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-
Rechnung ermittelt, zieht das Finanzamt am 14.1. des Jahres „2“ die am 10.1. des Jahres 
„2“ fällige Umsatzsteuer Dezember des Jahres „1“ in Höhe von 1.000 € ein. Da die 

 



 

Zahlung kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres entrichtet wird, sind die 1.000 € 
in der Gewinnermittlung des Jahres „1“ als Betriebsausgabe abzuziehen. 

Fortführung des Betriebs bei Betriebsverpachtung 

Mutter A und Tochter B hatten in Form einer GbR bis Ende 1969 ein 
Schuheinzelhandelsgeschäft in eigenem Gebäude betrieben. Ab 1970 wurde dieses 
Gebäude an ein anderes Unternehmen vermietet, das ebenfalls ein Schuhgeschäft 
betrieb. Eine Aufgabe des Betriebs wurde nicht erklärt, so dass die stillen Reserven – 
wegen Betriebsverpachtung – nicht aufzulösen und zu versteuern waren. Im Jahr 2000 
gründete B mit ihrer Tochter C eine GmbH & Co. KG, die seitdem das Geschäftshaus 
vermietete. B war nach dem Tod der A inzwischen alleinige Eigentümerin des 
Grundbesitzes. Im Jahr 1998 wurden Erd- und 1. Obergeschoss an ein 
Bekleidungsgeschäft vermietet. Das 2. Ober- und das Dachgeschoss wurden nach Umbau 
ab 2000 an eine Arztpraxis vermietet. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der 
bisherige Betrieb durch die Neuverpachtung und den Umbau aufgegeben war, weil der 
ursprüngliche Schuheinzelhandel nicht mehr fortgeführt werden konnte und besteuerte 
die stillen Reserven. 

Das Fazit der Entscheidung des Bundesfinanzhofs zur Betriebsverpachtung lautet: 

 Wird eine Betriebsaufgabe nicht erklärt und besteht weiterhin die Möglichkeit, den 
Betrieb fortzuführen, ist grundsätzlich ohne zeitliche Begrenzung von der Fortführung 
des Betriebs auszugehen. 

 Ist bei Einstellung der werbenden Tätigkeit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
worden, den Betrieb fortzuführen und damit die stillen Reserven nicht aufzudecken, 
kann von einer späteren Betriebsaufgabe nur ausgegangen werden, wenn sie 
eindeutig zu erkennen ist und der Zeitpunkt eindeutig zu bestimmen ist (z. B. durch 
Veräußerung der wesentlichen Betriebsgrundlagen oder durch Erklärung der 
Betriebsaufgabe). 

Hinweis: Bei Verpachtung eines Gewerbebetriebs sind die Einkünfte weiter als solche aus 
Gewerbebetrieb zu qualifizieren. Die Einkünfte unterliegen aber nicht der Gewerbesteuer. 
Ist eine Betriebsaufgabe beabsichtigt, sollten die steuerlichen Auswirkungen vorher mit 
dem Steuerberater besprochen werden. 

Gewerbesteuerfreibetrag kann durch Gründung von mehreren stillen 
Gesellschaften nicht ohne hinreichende sachliche Abgrenzung vervielfältigt 
werden 

An einer Filmproduktions-GmbH & Co. KG waren 46 Kommanditisten beteiligt. Sie waren 
außerdem atypisch stille Gesellschafter der KG und hatten als Gesellschafterbeitrag 
bestimmte Dienstleistungen zur Filmherstellung zu erbringen. Die KG verkaufte 
anschließend die fertigen Filme. Für jede der 46 stillen Gesellschaften erklärte die KG 
einen gesonderten Gewerbebetrieb und beantragte für jeden den 
Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 €. Das Finanzamt behandelte die KG jedoch als ein 
einheitliches Unternehmen und gewährte den Freibetrag nur einmal. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, weil die beteiligten Personen nicht 46 
stille Gesellschaften mit der KG gegründet hatten. Dies hätte eine buchungsfähige 
Einlage vorausgesetzt. Die Beteiligten hatten sich aber nur zu Dienstleistungen 
verpflichtet. Außerdem waren die Leistungen nicht von den weiteren Tätigkeitsfeldern der 
KG hinreichend sachlich abgegrenzt. 

UMSATZSTEUER 

Betreuung, Schulung und Überwachung von nachgeordneten selbstständigen 
Vermittlern kann umsatzsteuerfreie Vermittlungsleistung sein 

Nach dem Umsatzsteuergesetz ist die Vermittlung der Umsätze von Gesellschaftsanteilen 
(z. B. Fondsanteilen) steuerfrei. Das Bundesministerium der Finanzen versteht unter 
„Vermittlung“ gemäß der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, dass die 
Vermittlungsleistung sich auf einzelne Geschäftsabschlüsse beziehen muss. Dies gilt 
sowohl für die Vermittlung von Gesellschaftsanteilen als auch die Vermittlungsleistungen 
eines Bausparkassenvertreters, Versicherungsvertreters oder Versicherungsmaklers. 

 



 

Auch die Betreuung, Schulung und Überwachung von nachgeordneten selbstständigen 
Vermittlern kann eine Vermittlungsleistung sein. Dies setzt jedoch voraus, dass der 
Unternehmer, der die Betreuung, Schulung oder Überwachung übernimmt, durch Prüfung 
eines jeden Vertragsangebots im Einzelfall mittelbar auf die eine oder andere 
Vertragspartei Einfluss nehmen kann. Die Verwendung von Standardverträgen und 
standardisierte Vorgänge reichen hierfür nicht aus. 

Da das Bundesministerium der Finanzen hiermit seine bisherige Auffassung einschränkt, 
ist die Neuregelung nur auf Vermittlungsleistungen anzuwenden, die nach dem 
31.12.2009 bewirkt werden. 

Guter Glaube beim Vorsteuerabzug im Steuerfestsetzungsverfahren nicht 
geschützt 
Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestätigt, dass ein Vorsteuerabzug nur 
möglich ist, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Zu den Voraussetzungen 
gehört unter anderem, dass in der Rechnung des leistenden Unternehmers dessen 
zutreffende Anschrift angegeben wird. Selbst wenn der Unternehmer guten Glaubens 
davon ausgehen kann, dass alle Voraussetzungen vorliegen, reicht das nicht aus, um ihm 
im Steuerfestsetzungsverfahren den Vorsteuerabzug zu gewähren. 

Ausnahmsweise kann dem Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug nach dem 
allgemeinen Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes im Billigkeitsverfahren zustehen. 
Dies setzt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs voraus, dass der den Vorsteuerabzug 
begehrende Unternehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen hat, die 
vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der 
Angaben in der Rechnung zu überzeugen und seine Beteiligung an einem 
Umsatzsteuerbetrug ausgeschlossen ist. An diese Sorgfalts- und Nachweispflichten sind 
gerade beim Barkauf hochwertiger Pkw hohe Anforderungen zu stellen. 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Umlagezahlungen an Zusatzversorgungseinrichtung als Arbeitslohn 

Umlagezahlungen des Arbeitgebers an die Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) führen im Zeitpunkt ihrer Zahlung zu Arbeitslohn. Dies ist nach Aussage 
des Bundesfinanzhofs immer dann der Fall, wenn sich nach den getroffenen 
Vereinbarungen aus den Zahlungen für den Arbeitnehmer ein unmittelbarer und 
unentziehbarer Rechtsanspruch ergibt. 

In dem dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte ein Krankenhaus auf 
tarifvertraglicher Grundlage eine Zusatzversorgung durch Gruppenversicherung bei der 
VBL abgeschlossen. Zur Finanzierung der Zusatzversorgung wurden Umlagen in 
prozentualer Höhe des steuerpflichtigen Entgelts an die VBL abgeführt. Der Arbeitgeber 
ging von steuerfreien Zukunftssicherungsleistungen aus und ließ diese Aufwendungen 
unversteuert. 

Das Gericht verneinte eine Steuerbefreiung. Die tarifvertragliche Vereinbarung stellt 
keine gesetzliche Verpflichtung im Sinne der Befreiungsvorschrift dar. Auch handelt es 
sich nicht um eine kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung, die Voraussetzung für 
eine Steuerbefreiung wäre. 

Auszahlung eines Versorgungsguthabens als steuerpflichtiger Arbeitslohn 

Die Auszahlung eines Versorgungsguthabens führt nach Ausscheiden des Arbeitgebers 
aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) neben zuvor 
lohnversteuerten Umlagezahlungen an die VBL zu Arbeitslohn. Dieser Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 

Ein Arbeitgeber hatte seinen Arbeitnehmern eine Zusatzversorgung zur Aufstockung der 
gesetzlichen Rentenversicherung zugesagt und entsprechende Umlagen an die VBL 
abgeführt. Im Rahmen einer Fusion ging das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers auf 
einen neuen Arbeitgeber über, der keine weiteren Zahlungen an die VBL leistete. Zum 
Ausgleich dessen erteilte dieser Arbeitgeber dem betroffenen Arbeitnehmer eine 
Direktzusage im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung. Nach Eintritt in den 
Vorruhestand erhielt der Arbeitnehmer neben der gesetzlichen Altersrente eine 

 



 

 

Versicherungsrente von der VBL. Darüber hinaus errechnete der Arbeitgeber ein 
Versorgungsguthaben als Ausgleich der rentenrechtlichen Nachteile wegen Ausscheidens 
des Arbeitgebers aus der VBL. Das Finanzamt erfasste diesen Betrag im Jahr der 
Auszahlung als steuerbegünstigte Bezüge im Rahmen der Einkunftsart „nichtselbständige 
Arbeit“. Der Arbeitnehmer dagegen war der Ansicht, dass es sich hier um eine nicht 
steuerbare Leistung handelt. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts mit der Begründung, es 
läge hier ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit der Arbeitnehmertätigkeit des 
Berechtigten vor. Die Einmalzahlung des Versorgungsguthabens führe zu einem 
zusätzlichen Vorteil aus dem ehemaligen Arbeitsverhältnis, der als Arbeitslohn zu 
erfassen sei. 

Gleichbehandlung bei Lohnerhöhungen 

Zwar ist der Arbeitgeber auf Grund des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes 
verpflichtet, seine Arbeitnehmer bei Anwendung einer von ihm selbst gesetzten Regelung 
gleich zu behandeln, das schließt Ungleichbehandlungen auf Grund sachlicher 
Unterschiede allerdings nicht aus. Dies zeigt ein Fall, den das Bundesarbeitsgericht 
entschieden hat. 

Ein Arbeitgeber hatte die Vergütung seiner Arbeitnehmer um 2,5 % angehoben. 
Ausgenommen hiervon waren nur einige Mitarbeiter, die sich in früheren Jahren nicht auf 
eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen eingelassen hatten. Während der 
Großteil der Mitarbeiter u. a. eine Reduzierung des Urlaubsanspruchs von 30 auf 25 Tage 
und den Wegfall eines zusätzlichen Urlaubsgeldes von 50 % des Urlaubsentgelts 
akzeptierte, war dies bei diesen wenigen Arbeitnehmern, zu denen auch der Kläger 
gehörte, nicht der Fall. Der Arbeitgeber bot ihm die 2,5 %ige Lohnerhöhung zwar unter 
der Voraussetzung an, dass er die seinerzeitige Vertragsverschlechterung ebenfalls 
annehme, dies lehnte der Kläger aber ab. 

Die Klage auf Zahlung der Lohnerhöhung blieb in allen Instanzen ohne Erfolg. Der 
Arbeitgeber handele nicht sachwidrig oder willkürlich, indem er den Einkommensverlust 
der Mehrzahl der Arbeitnehmer mit einer Lohnerhöhung teilweise ausgleiche. Da der 
Kläger keinen solchen Einkommensverlust erlitten habe, könne er auch nicht verlangen, 
an dem Ausgleich teilzunehmen. 

SONSTIGES 

Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz: Aufbewahrungspflicht ausgedehnt 

Unternehmer mit Gewinneinkünften müssen Geschäftsunterlagen in der Regel zehn Jahre 
aufbewahren. Außerdem ist bei ihnen eine Außenprüfung (Betriebsprüfung) zulässig. 

Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung 
zugestimmt. Zukünftig müssen auch natürliche Personen, deren Summe der positiven 
Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, 
Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im 
Kalenderjahr beträgt, die im Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen 
sechs Jahre aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden 
Ehegatten gesondert maßgebend. 

Außerdem ist bei den Betroffenen künftig eine Außenprüfung generell zulässig. Personen, 
die sich nicht an die Vorschriften halten und damit eine Außenprüfung erschweren, 
müssen mit Verzögerungsgeld rechnen. 

 


